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RS OGH 1980/3/5 1Ob745/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1980

Norm

ABGB §1029 A1

ABGB §1029 B4

HGB §56

Rechtssatz

§ 56 HGB schützt den guten Glauben des Dritten an die durch die Tätigkeit eines Angestellten im Laden oder o7enen

Warenlager begründete Vertretungsmacht, setzt aber nicht voraus, daß das Geschäft selbst im Laden zustande

kommt. Die Vertretungsmacht besteht auch dann, wenn nach vorausgegangenen Verhandlungen im Laden mit dem

dort tätigen Angestellten der Vertragsabschluß außerhalb des Geschäftes erfolgt.
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